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Finanzierung der Arbeitslosenversicherung: Fiasko ohne Ende
Dass sich die Arbeitslosenversicherung finanziell derart in Schieflage befindet, ist auf zu optimistische Annahmen im Rahmen der 3. Revision des Arbeitslosenversicherungsgesetzes und auf das lange Aufschieben von Sanierungsmassnahmen des Bundesrates zurückzuführen. Die 4. Revision fährt mit dieser Nachlässigkeit fort: Das Parlament verzichtet auf eine rasche und nachhaltige Schuldensanierung und zieht die Sanierung mit halbherzigen Massnahmen über 18 Jahre bis mindestens ins Jahr 2029 hinaus. 
Die Arbeitslosenversicherung ist ein Exempel dafür, wie durch Falschannahmen, Trödelei und eine Politik der leeren Kassen eine Sozialversicherung immer mehr zum Verlottern gebracht wird. 
Falschannahmen der letzten Revision
trieben Arbeitslosenversicherung in die Schuldenfalle

Das aktuelle Finanzierungsmodell der Arbeitslosenversicherung basiert auf der Annahme von 100'000 Erwerbslosen über einen Konjunkturzyklus. Bereits kurz nach Einführung des revidierten Gesetzes im Jahr 2003 wurde klar, dass diese Annahme zu optimistisch und damit schlichtweg falsch war. In den fünf Jahren Hochkonjunktur zwischen 2003 und 2008 hat die Arbeitslosenversicherung ihre Schulden nicht abbauen können, sondern sogar noch weitere angehäuft. Mit anderen Worten: Die Falschannahmen der letzten Revi-sion haben die Arbeitslosenversicherung in die Schuldenfalle geritten. 

Bundesrat verschärfte die Schuldenproblematik 

Sehr schnell wurde klar, dass die Schuldengrenze von 2.5 Prozent der beitragspflichtigen Lohnsumme per Ende 2006 erreicht sein würde und der Bund das Arbeitslosenversicherungsgesetz innerhalb eines Jahres einer weiteren Revision unterziehen müsste. Aber der Bundesrat hatte wohl keine Lust, knapp drei Jahre nach der Einführung des neuen Gesetzes einen Fehler zuzugeben, und hat die Situation weiter verschlimmert. Anstatt von seinem Recht Gebrauch zu machen, ab Erreichen der Schuldengrenze die Beiträge zu erhöhen, hat er im Jahr 2006 das als nötig angesehene Betriebskapital der ALV von 2 Milliarden auf 1.3 Milliarden gesenkt. Damit wurde die Sanierung um weitere Jahre hinausgeschoben und der gewünschte antizyklische Effekt des Schuldenabbaus verhindert. Ein konjunkturpolitischer Sündenfall, der jetzt in Krisenzeiten über Leistungsabbau ausgelöffelt werden soll. 
Parlament beschliesst halbherzige Schuldensanierung im Schneckentempo

In diesen Monaten wird der Arbeitslosenversicherungsfonds die kritische Schuldengrenze von 6.6 Milliarden Franken überschreiten. Aufgrund der hohen und lang anhaltenden Arbeitslosigkeit werden die Defizite weiter ansteigen. Der Schuldenstand wird sich bereits per Ende Jahr auf 8.9 Milliarden Franken erhöhen und per Ende 2011 auf 12.1 Milliarden Franken anwachsen. 

Doch das Parlament hat in der Debatte über die 4. Revision des AVIG den massiven Schuldenberg und die noch kommenden Defizite ignoriert und eine Sanierung im Schneckentempo beschlossen. 

4. Revision des AVIG: Schuldentilgung: Sanierung dauert 18 Jahre

	Massnahme
	Mio. Franken pro Jahr

	Solidaritätsprozent
	160 Mio. Franken

	Überschuss aus Rechnungsausgleich
	188 Mio. Franken

	Total
	348 Mio. Franken 


Konkret verzichtet das Parlament auf eine vorübergehende allgemeine Beitragserhöhung zur Schuldentilgung (wie vom Bundesrat mit 0.1 Prozent ursprünglich vorgesehen). Dafür werden mehr Leistungen gekürzt, so dass ein Überschuss aus dem Rechnungsausgleich von 188 Millionen Franken resultiert. Das Solidaritätsprozent auf den Löhnen zwischen 126'000 und 315'000 Franken ergibt 160 Millionen Franken. Die Sanierung des Arbeitslosenversicherungsfonds inkl. Aufbau des Betriebskapitals von 0.5 Mia. Franken dauert damit 18 Jahre. 18 Jahre ab Inkraftsetzung anfangs 2011, also sage und schreibe bis ins Jahr 2029!. 

Politik der leeren Kassen - Gift für eine konjunkturabhängige Sozialversicherung
Zeiten abwechselnder Verschuldung und Entschuldung liegen in der Natur einer Arbeitslosenversicherung. Für eine konjunkturabhängige Sozialversicherung wie die Arbeitslosenversicherung ist es von immenser Wichtigkeit, am Ende eines Konjunkturzyklus mit ausgeglichener Rechnung abschliessen zu können und nicht über 18 Jahre Altlasten abbauen zu müssen. 18 Jahre entsprechen rund drei Konjunkturzyklen! Die bürgerliche Mehrheit trödelt mutwillig und betreibt eine „Politik der leeren Kassen“. Die Absicht dahinter ist offensichtlich: Bei bestehenden Schulden in Milliardenhöhe ist es ein Einfaches, einen weiteren Leistungsabbau zu fordern. 
Referendum gegen unseriöse Finanzierung und 
Sanierung der Arbeitslosenversicherung 
Das Parlament hat nicht gut gearbeitet. Eine 18 Jahre andauernde Schuldensanierung der konjunktursensibelsten Sozialversicherung der Schweiz ist fahrlässig. Auf diese Weise wird das ganze System der heutigen Arbeitslosenversicherung aufs Spiel gesetzt. Travail.Suisse, der unabhängige Dachverband der Arbeitnehmenden, wehrt sich mit dem Referendum gegen dieses unseriöse Spiel. 

Übrigens: Dass es auch anders ginge, zeigt ein Blick in die Vergangenheit. Zwischen 1995 bis Mitte 2003 belief sich der Beitragssatz auf 3 Prozent, dazu kam ein Solidaritätsbeitrag von einem oder sogar 2 Prozent (Jahre 1999 – 2003). Das erlaubte, die Schulden innert nützlicher Frist, d.h. etwa in einem halben Konjunkturzyklus, wieder abzubauen. Der höchste Schuldenstand von 8.8 Milliarden Franken im Jahr 1998 war bereits vier Jahre später wieder abgebaut. 
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